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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1996

Norm

StGB §302 Abs1

Rechtssatz

Auch die Ausübung der Dienstaufsicht im Hoheitsbereich, die einem dienstaufsichtsführenden Polizeibeamten obliegt,

ist ein Hoheitsakt; deren p ichtwidrige Unterlassung begründet sohin einen Befugnismißbrauch im Sinne des § 302

Abs 1 StGB.

Entscheidungstexte

15 Os 100/96
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